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Projektkom m ission St rukturdialog evangelisch- reform ierte Gesam tkirchgem einde Bern 

Arbeitspapier „W ahlverfahren Grosser und Kleiner Kirchenrat“ 

 

Leitsätze 

1. Variante 1 : Die Wahl der Mitglieder des Grossen Kirchenrats erfolgt  durch die Gesamtheit  der 

St im m berecht igten an der Urne im  Verhältniswahlverfahren (Proporz) . 

1. Variante 2 : Die Wahl der Mitglieder des Grossen Kirchenrats erfolgt  an den Kreisversam m -

lungen in den einzelnen Kirchenkreisen bzw. durch die französischsprachigen Gem eindeange-

hörigen im  Mehrheitswahlverfahren (Majorz) . 

2. Die Wahl des Präsidium s und der übrigen Mitglieder des Kleinen Kirchenrats erfolgt  durch die 

Gesam theit  der St im m berecht igten an der Urne im  Mehrheitswahlverfahren (Majorz) .  

 

 

Bem erkungen 

1  Recht liche Ausgangslage 

Jede Kirchgem einde weist  nach kantonalem  Gem einderecht  zwingend einen (Kirch- )Gem einderat  

auf.1 Ob sie ein Parlam ent  einsetzen will,  ist  ihr – unabhängig von der Gem eindegrösse – freige-

stellt .2 

Die Mitglieder des Parlaments und des Gemeinderats sind zwingend durch die St im m berecht igten  

zu wählen.3 Nicht  vorgeschrieben ist  dem gegenüber die Wahl der Präsident in oder des Präsidenten 

dieser Organe durch die St immberecht igen. Sowohl das Parlament  als auch der Gemeinderat  könn-

ten sich selbst  konst ituieren und ihr Präsidium selbst  best im m en.  

Die St immberecht igten äussern ihren Willen an der Gem eindeversam m lung ,  soweit  das Organi-

sat ionsreglem ent  nicht  eine Abst im m ung oder W ahl an der Urne  vorschreibt .4 Die Gem einde-

versam m lung und der Urnengang sind recht lich gleichw ert ig ;  sie führen zu gleicherm assen ver-

bindlichen Beschlüssen. Die Gem einden können zwischen der Gem eindeversam m lung und der „Ur-

nengem einde“  frei w ählen  und auch vorsehen, dass über best im m te Geschäfte an der Versam m -

lung und über andere an der Urne entschieden wird. Sie sind aber an ihre reglem entarische Ord-

nung gebunden und dürfen ein konkretes Geschäft  nicht  im  Einzelfall wahlweise in der einen oder 

andern Form  den St im m berecht igten unterbreiten.5 

																																																								
1  Art . 25 ff. des Gem eindegesetzes vom 16. März 1998 (GG;  BSG 170.111) . 
2  Art . 24 Abs. 1 GG:  „Die Gem einden können  ein Parlament  einsetzen“ . 
3  Art . 23 Abs. 1 Bst . a GG. 
4  Art . 12 Abs. 2 GG. 
5  UELI  FRI EDERI CH,  Gemeinderecht , in:  Markus Müller / Reto Feller (Hrsg.) , Bernisches Verwaltungsrecht , 2. 

Auflage, Bern 2013, S. 143 ff. N 100. 
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I n der Regel beschliessen und wählen die St immberecht igten einer Gemeinde als Gesam theit  

( „Gesam theit  der St im m berecht igten“ ) . I n Kirchgem einden sind nach geltendem  Recht  zum indest  

best im m te Abst im m ungen oder Wahlen der St im m berecht igten in einzelnen Kirchenkreisen 

m öglich.6 Diese Möglichkeit  soll nach dem geplanten neuen Landeskirchengesetz auch in Zukunft  

weiter bestehen.7 

I n der Regelung ihres Abst im m ungs-  und W ahlverfahrens sind die Gem einden w eit  gehend 

autonom .  Sie können sich – unter Vorbehalt  der gesetzlichen Best im m ungen über den Schutz 

polit ischer Minderheiten8 – nicht  nur frei für ein Mehrheitswahlverfahren (Majorz)  oder für ein Ver-

hältniswahlverfahren (Proporz)  entscheiden,9 sondern diese Verfahren unter Beachtung verfas-

sungsrecht licher Vorgaben10 grundsätzlich auch nach ihrem  Erm essen näher ausgestalten. Auf 

Kirchgem einden ist  der gesetzliche Minderheitenschutz, der nur die polit ischen Minderheiten im  

Blick hat ,11 nicht  anwendbar.12 

I n einer Mehrheitsw ahl sind die Personen gewählt , die als solche am  m eisten St im m en auf sich 

vereinigen. Majorzwahlen stellen die Persönlichkeit  der einzelnen kandidierenden Personen in den 

Vordergrund und sind in diesem  Sinn „Persönlichkeitsw ahlen“ .  I n einer Verhältnisw ahl wird in 

einem ersten Schrit t  erm it telt ,  wie viele Sitze in dem  zu wählenden Grem ium  einer best im m ten 

Partei oder Wählergruppe zustehen. Diese Sitze werden in einem  zweiten Schrit t  den Kandidieren-

den der bet reffenden Listen m it  den meisten St immen zugewiesen. Proporzwahlen sind som it  nach 

gängigem  Verständnis „eigent liche Parteiw ahlen“ .13 Sie entsprechen der I dee, dass „sich in den 

Wahlen die polit ischen Anschauungen des Volkes niederschlagen und infolgedessen die polit ischen 

Richtungen im  Parlam ent  im  gleichen Verhältnis vert reten sein m üssen, wie sie in der Wahl zum  

Ausdruck kom m en“ .14 

 

2  Grundsatzfragen 

Nach den bisherigen Diskussionen soll eine neue „Kirchgem einde Bern“  Kirchenkreise und einen 

Grossen Kirchenrat  als Parlam ent  aufweisen. Zu entscheiden sind folgende Grundsatzfragen:  

																																																								
6  Vgl. Ar t . 13 des Gesetzes vom 6. Mai 1946 über die bernischen Landeskirchen (Kirchengesetz, KG;  BSG 

410.11) :  „Grössere Kirchgem einden können m it  Genehm igung des Am tes für Gem einden und Raumordnung 
insbesondere da, wo Filialk irchen bestehen, zum Zwecke der Verwaltung ihrer besondern kirchlichen Be-
dürfnisse Unterabteilungen bilden. Für diese Unterabteilungen können besondere Verwaltungsorgane 
(Komm issionen)  gebildet  werden. I hre Kom petenzen werden durch ein Reglem ent  best im m t , das der Ge-
nehm igung durch das Am t  für  Gem einden und Raumordnung unterliegt .“  Gestützt  auf diese Best im m ung 
hat  z.B. die evangelisch- reform ierte Kirchgemeinde Köniz Kirchenkreise m it  einer Kirchenkreisversam m lung 
gebildet , die eine Kirchenkreiskom mission wählt .  

7  Art . 12 Abs. 3 des Vernehm lassungsentwurfs für ein neues Gesetz über die bernischen Landeskirchen (Lan-
deskirchengesetz, LKG) . 

8  Art . 28 ff.  GG. 
9 FRI EDERI CH, Gemeinderecht , N 134. 
10  Z.B. Art . 34 der Bundesverfassung der Schweizer ischen Eidgenossenschaft  vom 18. April 1999 (BV;  SR 

101) . 
11  Art . 40 GG. 
12  Art . 39 Abs. 2 Bst . b GG. 
13 RRB vom 26. Mai 1976, BVR 1976 S. 344 E. 7a. 
14 WALTER HALLER/ ALFRED KÖLZ/ THOMAS GÄCHTER, Allgem eines Staatsrecht , 4. Auflage, Basel 2008, S. 242. 
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1. Sollen die Mitglieder des Grossen und des Kleinen Kirchenrats durch die Gesam theit  der 

St immberecht igten der Kirchgemeinde oder in den Kirchenkreisen (bzw. durch die französisch-

sprachigen Gem eindeangehörigen15)  gewählt  werden? 

2. Soll die Wahl an einer Versam m lung oder an der Urne erfolgen? 

3. Sollen die Personen im  Majorz-  oder im  Proporzwahlverfahren gewählt  werden? 

Diese Fragen sind je für den Kleinen und den Grossen Kirchenrat  zu entscheiden. 

 

3  W ahl in der ganzen Kirchgem einde oder in Kirchenkreisen? 

Gem äss den vorgeschlagenen Rahm envorgaben (Planungserklärungen)  im  Schlussbericht  St ruk-

turdialog I I  sollen sowohl der Grosse als auch der Kleine Kirchenrat  in einer gesam tstädt ischen 

Abst im m ung gewählt  werden.16 Für den Kleinen Kirchenrat  ist  dieser Grundsatz an der Ret raite 

vom  22. Oktober 2016 m it  Vert retungen der Projektkom m ission, des Grossen und Kleinen Kirchen-

rats, der Präsidentenkonferenz und des Kirchm eieram ts bestät igt  worden. Unterschiedlich beurteilt  

worden ist  demgegenüber die Frage, ob die Mitglieder des Grossen Kirchenrats in einer gem einde-

weiten Abst im m ung oder in den einzelnen Kirchenkreisen gewählt  werden sollen. 

Zu beachten ist , dass die Kirchgem einde Bern nicht  nur geografisch in Kirchenkreise aufgeteilt ,  

sondern auch eine zw eisprachige Kirchgem einde  sein soll.  Es erscheint  dem entsprechend nahe-

liegend, dass die französischsprachigen Gemeindeglieder grundsätzlich über die gleichen Mitw ir-

kungsrechte w ie Kirchenkreise  verfügen (vgl. Arbeitspapier „Französischsprachige Gem einde-

angehörige“ ) . Die folgenden Überlegungen gelten deshalb sinngem äss auch für die französisch-

sprachigen Gem eindeangehörigen, die in gewissem  Sinn einen weiteren Kirchenkreis bilden (Ar-

beitspapier „Kirchenkreise“ , Ziffer 3) . 

Dem  Um stand, dass das höchste Organ die St im m berecht igten der Kirchgem einde als Gesam theit  

sind, entspricht  grundsätzlich eine gem eindew eite W ahl.  Angesichts der besonderen geltenden 

und geplanten neuen Vorgaben für Kirchgem einden dürften Wahlen in den einzelnen Kirchenkrei-

sen, auch nach erster „Spontanauskunft “  des Amtes für Gem einden und Raum ordnung (AGR) , aber 

m öglich sein. Nach dieser Lösung bilden die Kirchenkreise W ahlkreise  für eine best im m te Anzahl 

von Mitgliedern des Grossen Kirchenrats. Diese Lösung erfordert  indes, dass die Anzahl der in 

den einzelnen Kirchenkreisen zu w ählenden Personen im m er in etw a im  gleichen Ver-

hältnis zur Anzahl Gem eindeangehöriger im  betreffenden Kreis steht ;  zudem  sollten die 

Kirchenkreise einigerm assen vergleichbare Grössen aufweisen. Andernfalls ist  die Rechtsgleichheit , 

insbesondere in der Ausprägung der sog. Wahlrechtsgleichheit  (Zählwertgleichheit ,  St im mkraft -  

oder St im m gewichtsgleichheit ,  Erfolgswertgleichheit ) ,  verletzt .17 Unter dem  Gesichtswinkel der 

Rechtsgleichheit  sind nam ent lich best im m te Sitzansprüche  unabhängig von der Anzahl Gemein-

																																																								
15  Die Kirchgem einde Bern soll eine zweisprachige Kirchgem einde im  Sinn von Art . Ar t . 11 Abs. 3 des Ver-

nehm lassungsentwurfs für ein neues Landeskirchengesetz sein, in der die französischsprachigen Gem einde-
angehör igen als besondere Gruppe grundsätzlich über die gleichen Rechte verfügen wie die Kirchenkreise.  

16  Schlussber icht  „St rukturdialog I I  in der evangelisch- reform ierten Gesam tkirchgem einde Bern“  vom  19. Mai 
2015, S. 43, Lem mata 2 und 3. 

17  Dazu neustens das Urteil des Bundesgerichts BGer 1C_511/ 2015 vom 12. Oktober 2016, m it  Hinweisen auf 
diverse frühere Urteile.  
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deangehöriger oder St imm berecht igter aus recht licher Sicht  heikel, wenn sie nicht  m it  ganz beson-

deren Um ständen begründet  werden können.18 

Sowohl für eine gem eindeweite Wahl als auch für eine Wahl in den einzelnen Kirchenkreisen lassen 

sich Argum ente anführen. Für eine gem eindew eite W ahl und gegen eine Wahl in Kirchenkreisen 

sprechen etwa folgende Überlegungen:  

 Die Kirchgem einde benöt igt  eine „Gesam tpolit ik“ . Der Grosse Kirchenrat  soll deshalb nicht  

eine „Tagsatzung“ , sondern die Vert retung der „ganzen“  Kirchgem einde sein, welche die 

Gesam t interessen der Gem einde wahrzunehm en hat . 

 Eine gem eindeweite Wahl schützt  gegen „zent rifugale“  Tendenzen und Zersplit terung der 

Kräfte. 

 Eine Wahl in den Kirchenkreisen gründet  auf einem  „ terr itor ialen“  Verständnis der Kirch-

gem einde. I n der Gem einde bestehen aber nicht  nur die Kreise als „ lieux d’église“ , sondern 

auch andere besondere Orte oder Gruppen.  

 Eine gem eindeweite Wahl fördert  den Pluralism us in der Kirchgem einde. Kleine Minderhei-

ten m it  besonderen Anliegen haben aus rechnerischen Gründen in einer gem eindeweiten 

Wahl bessere Erfolgschancen als in den kleineren Kreisen. 

 Eine gem eindeweite Wahl entspricht  dem  vorgesehenen Modell für den Kleinen Kirchenrat  

und ist  in diesem  Sinn auch st r ingenter. 

 Die Mitwirkung der Kirchenkreise wird durch eine gemeindeweite Wahl nicht  ausgehebelt .  

Sie kann über die Kreiskom m issionen als die legit im ierten Vert retungen der Kreise erfol-

gen. 

 Das Wahlverfahren in den Kirchenkreisen kann für die erste Wahl des Grossen Kirchenrats 

noch nicht  angewendet  werden, weil zu diesem Zeitpunkt  die Kreise (m it  entsprechenden 

St im m registern)  noch nicht  bestehen. 

Für eine Wahl in den Kirchenkreisen  und gegen eine gemeindeweite Wahl sprechen dem gegen-

über etwa folgende Überlegungen:  

 Die Kirchgem einde hat  die Nähe zu den Menschen zu suchen, auch in geografischer Hin-

sicht . Dies ist  in den Kirchenkreisen eher m öglich als in der ganzen Gem einde. 

 Kandidierende Personen sind im  überschaubaren eigenen Kirchenkreis besser bekannt  als 

in der ganzen Kirchgem einde. Die St im m berecht igten können sich deshalb ein besseres 

Bild dieser Personen m achen und ihre St im m e verlässlicher abgeben. 

 Die Wahl in den Kirchenkreisen gewährleistet  eine Verankerung des Grossen Kirchenrats 

vor Ort  und schützt  vor einem  Verlust  an „Bodenhaftung“ . 

 Das Modell schützt  die Kirchenkreise als Minderheit . Besondere Anliegen der Kirchenkreise 

können auf diesem  Weg eingebracht  werden, wom it  auf andere, kom pliziertere Form en der 

Mitwirkung verzichtet  werden kann. 																																																								
18  Über legungen dazu finden sich – speziell für  den kirchlichen Bereich – in einem  nicht  veröffent lichten 

Rechtsgutachten von Ueli Fr iederich aus dem Jahr 2015, das allenfalls in anonym isier ter  Form  auszugsweise 
zur Verfügung gestellt  werden könnte. 
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 Eine Wahl in den Kirchenkreisen entspr icht  eher der heut igen Situat ion als eine gem einde-

weite Wahl und lässt  deshalb m ehr Akzeptanz erwarten. 

I m  Organisat ionsreglem ent  m üssen die den einzelnen Kirchenkreisen zustehenden Sitze nicht  ex-

plizit  festgelegt  werden. Mit  Blick auf mögliche Veränderungen erscheint  es angezeigt , lediglich den 

Grundsatz festzulegen, dass die Kreise nach Massgabe der Gem eindeangehörigen eine best immte 

Anzahl Mitglieder in den Grossen Kirchenrat  wählen. Denkbar ist  eine konkrete Form el zur Berech-

nung dieser Zahl im  Ausführungsrecht  (z.B. in einem  Reglem ent  über die Kirchenkreise oder in 

einem  Abst im m ungs-  und Wahlreglem ent ) .  

Theoret isch denkbar ist , den Kirchenkreisen auch im  Fall einer gem eindew eiten W ahl eine be-

st im m te Anzahl Sitze zu garant ieren. Sitzansprüche sind unter dem  Gesichtswinkel der Wahlrechts-

gleichheit  allerdings wie erwähnt  tendenziell heikel. Sollen Sitzansprüche gewährleistet  werden, 

dürfte es angezeigt  sein, eine Wahl in den Kirchenkreisen (als Wahlkreise)  und nicht  eine gem ein-

deweite Wahl vorzusehen. 

Fazit  /  Lösungsvorschläge: 

Die Mitglieder des Kleinen Kirchenrats werden durch die Gesamtheit  der St immberech-

t igten der Kirchgemeinde gewählt . 

Für die Mitglieder des Grossen Kirchenrats ist  zu entscheiden, ob sie a)  in einer ge-

m eindeweiten Wahl oder b)  in den einzelnen Kirchenkreisen bzw. durch die franzö-

sischsprachigen Gem eindeangehörigen gewählt  werden sollen. Es darf angenom m en 

werden, dass die zweite Lösung zulässig ist ;  dies wäre m it  dem AGR indes noch defini-

t iv zu klären. 

Werden die Mitglieder des Grossen Kirchenrats nach der Variante a)  durch die Ge-

sam theit  der St im m berecht igten gewählt , wird auf Sitzansprüche der Kirchenkreise 

verzichtet . Diskussionswürdig erscheint  dem gegenüber ein Sitzanspruch der franzö-

sischsprachigen Gem eindeangehörigen. 

Bilden die Kirchenkreise bzw. die französischsprachigen Gem eindeangehörigen nach 

der Variante b)  gleichzeit ig Wahlkreise für den Grossen Kirchenrat , wird ihnen eine be-

st immte Anzahl Sitze entsprechend der auf sie ent fallenden Anzahl Gemeindeangehö-

r iger zugeteilt .  Die Kirchenkreise weisen idealerweise eine vergleichbare Anzahl Ange-

höriger auf.  

 

4  Versam m lung oder Urne? 

Aus recht licher Sicht  sind Versam m lungs-  und Urnenabst im m ungen wie erwähnt  gleichwert ig. Be-

schlüssen an der Urne wird gem einhin m ehr Verlässlichkeit  zugebilligt ,  weil die St im m beteiligung in 

der Regel (deut lich)  höher ist . Geschäfte von grösserer Tragweite werden deshalb tendenziell eher 

an der Urne entschieden. Demgegenüber bietet  die Versammlung die Möglichkeit  direkter Ausei-

nandersetzung und Diskussion. Eine Vorlage kann in diesem  Fall,  anders als bei einem  Urnengang, 

durch die St im m berecht igten noch gestaltet  werden. Als Nachteil der „Versam m lungsdem okrat ie“  

wird der Einfluss von „Zufallsm ehrheiten“  ins Feld geführt , wenn für ein best im m tes Anliegen ge-
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zielt  St im m berecht igte m obilisiert  werden. Allerdings stellt  sich dieses Problem  nicht  prinzipiell 

anders als an der Urne.19 

Für eine Beschlussfassung an der Gem eindeversam m lung und gegen Urnenabst im m ungen wer-

den gem einhin etwa folgende Argum ente ins Feld geführt :  

 Die Gem eindeversam m lung verkörpert  am  ehesten die „ lebendige Dem okrat ie“ , weil sie vor der 

förm lichen Beschlussfassung eine direkte Auseinandersetzung zulässt . 

 Kom plexe Geschäfte lassen sich besser verm it teln. Der Gemeinderat  hat  die Möglichkeit ,  eine 

Vorlage näher zu er läutern, konkrete Fragen zu beantworten und m ögliche Missverständnisse 

zu beseit igen.  

 I m  Gegensatz zu einer Urnenabst im m ung besteht  die Möglichkeit ,  eine Vorlage an der Ver-

sam m lung selbst  noch zu gestalten und wenn nöt ig so zu verbessern, dass sie schliesslich eine 

Mehrheit  findet . 

 Die Gem eindeversam m lung kann aus diesen Gründen rascher zu einem  Resultat  führen als 

eine Urnenabst im m ung. 

 Potenziell I nteressierte werden nicht  ohne Weiteres bereit  sein, einen aufwändigen Wahlkam pf 

für eine Urnenwahl in den Kleinen Kirchenrat  zu führen und dafür „Klinken zu putzen“ .  

 Die Gem eindeversam m lung kann verhältnism ässig rasch und einfach organisiert  werden und ist  

günst iger als die eher aufwändige Urnenabst im m ung. 

Für eine Beschlussfassung an der Urne  und gegen die Versammlung wird demgegenüber etwa wie 

folgt  argum ent iert :  

 Die Urnenabst im m ung ist  repräsentat iver, weil daran in aller Regel deut lich mehr St im m be-

recht igte teilnehm en als an einer Versam m lung. 

 Zufallsm ehrheiten werden eher verm ieden als an einer Versam m lung, die unter Um ständen 

durch Personen m it  Part ikularinteressen dom iniert  wird. 

 Die Urnenabst im m ung verleiht  dam it  dem  gefassten Beschluss eine bessere dem okrat ische 

Legit imat ion. 

 Die Gefahr eines „em ot ionalen Schlagabtauschs“  ist  geringer als an einer Versam m lung. 

 Die Vorbereitung der Abst im m ung zwingt  die Behörden dazu, eine Vorlage sachlich so zu erklä-

ren, dass sie eine Mehrheit  findet . 

Diese Argumente gelten allerdings teilweise nur für Sachgeschäfte  und nicht  für Wahlen. Wahlen 

erfolgen in der Regel eher an der Urne als Sachgeschäfte. Kleine Gem einden entscheiden über 

Sachgeschäfte überwiegend an der Gem eindeversam m lung, während m it t lere und grössere Ge-

m einden regelm ässig sowohl Versam m lungs-  als auch Urnengeschäfte kennen;  diese Gem einden 

sehen in aller Regel ein Urnenwahl für die Mitglieder des Gemeinderats vor. Die Parlamentsge-

m einden im  Kanton Bern kennen keine Gem eindeversam m lung, obwohl das kantonale Recht  eine 

solche als Form  der Beschlussfassung durch die St imm berecht igten an sich ohne Weiteres zuliesse. 																																																								
19  FRI EDERI CH, Gemeinderecht , N 101. 
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Zu den grössten „Versam m lungsgem einden“  ohne Parlam ent  im  Kanton Bern zählen Belp (ca. 

11’500 Einwohner) , I t t igen (ca. 11'400 Einwohner)  und Wohlen bei Bern (ca. 9'000 Einwohner) . 

Die Kirchgem einden im  Kanton Bern (nicht :  die Gesam tkirchgem einden)  kennen soweit  bekannt  

ausschliesslich die Kirchgem eindeversam m lung  und keine Urnenabst im m ungen oder -wahlen.20 

Diese Form  hat  Tradit ion und entspricht  wohl auch eher dem  Selbstverständnis der Gem einde als 

Koinonia als ein Verfahren an der Urne. Werden die Kreise der Kirchgem einde Bern gewisserm as-

sen als Fortsetzung der heut igen Kirchgem einden „gedacht “ , spricht  dies dafür, dass in den Kreisen 

an einer Kreisversam m lung  und nicht  an der Urne gewählt  wird. Entsprechendes gilt  für die An-

gehörigen der heut igen Paroisse. 

Für W ahlen aller  St im m berecht igten der Kirchgem einde  dürfte sich angesichts der Grösse der 

Gemeinde eher die Urne  anbieten. Recht lich wäre zwar eine Gem eindeversam m lung m it  allen 

St immberecht igten der Kirchgemeinde Bern möglich, doch fallen die Vorteile der Versammlung bei 

einer grossen Zahl von Beteiligten tendenziell eher weniger ins Gewicht  als in einem  kleinen, über-

schaubaren Rahm en. Dazu kom m t, dass die Organisat ion einer solchen Versam m lung unter Um -

ständen Problem en bieten könnte, nament lich dann, wenn ein Geschäft  die Teilnahm e einer sehr 

grossen Zahl von St im m berecht igten erwarten lässt .  

Urnenwahlen erfordern eine verhältnism ässig detaillierte Regelung des W ahlverfahrens. Zu 

regeln sind nam ent lich die Grundzüge des Wahlverfahrens, das Zustandekom m en, die Bereinigung 

und die weitere Behandlung der Wahlvorschläge, die Erm it t lung der Ergebnisse, die Organisat ion 

und anderes m ehr (vgl. dazu bestehende Reglem ente polit ischer Gem einden über Abst im m ungen 

und Wahlen) . Soweit  die Gem einden keine eigenen Regelungen er lassen, gilt  sinngem äss die kan-

tonale Gesetzgebung über die polit ischen Rechte,21 was im m erhin eine gewisse Ent lastung bedeu-

tet . 

Für Wahlen an der Versam m lung ist  grundsätzlich ein System  denkbar, wonach bis zu einem  be-

st im m ten Term in vor der Versam m lung W ahlvorschläge  eingereicht  werden m üssen und nur die 

vorgeschlagenen Personen gewählt  werden können. I n der Praxis sind aber in der Regel auch 

„spontane“ W ahlvorschläge  aus der Versam m lung m öglich (was auch dem  Grundsatz der „ le-

bendigen Versam m lungsdem okrat ie“  entspricht ) . Solche spontanen Wahlvorschläge sind aber 

kaum  prakt ikabel, wenn an der Versam m lung nach dem  Proporzwahlsystem  gewählt  werden soll 

(vgl. dazu sogleich Ziffer 5) ;  soweit  bekannt  erfolgen Wahlen an einer Gem eindeversam m lung in 

der Praxis denn auch nie im  Proporzverfahren. 

Fazit  /  Lösungsvorschläge: 

Die Mitglieder des Kleinen Kirchenrats werden an der Urne gewählt . 

Die Mitglieder des Grossen Kirchenrats werden im  Fall einer Wahl durch die Gesam t-

heit  der St imm berecht igten an der Urne und im  Fall einer Wahl in den Kirchenkreisen 

bzw. durch die französischsprachigen Gem eindeangehörigen an der (Kreis- )Versam m -

lung gewählt .  																																																								
20  Das Gesetz über die bernischen Landeskirchen spr icht  denn auch – recht lich an sich unzut reffenderweise – 

öfter nicht  von den St immberecht igten, sondern von der „Kirchgem eindeversam m lung“  als Organ, vgl.  z.B. 
Art . 31 und 34a KG) . 

21  Art . 33 Abs. 2 GG. Vgl. dazu nam ent lich das Gesetz vom 5. Juni 2012 über die polit ischen Rechte (PRG;  B 
SG 141.1)  und die Verordnung vom 4. September 2013 über die polit ischen Rechte (PRV;  BSG 141.112) . 
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5  Majorz oder Proporz? 

Für Exekut iven  sind in der Schweiz beide Wahlverfahren verbreitet . Das Proporzwahlverfahren ist  

in der Regel komplizierter als das Mehrheitsverfahren, gilt  aber insbesondere für ein Parlament  als 

zeitgemässer, weil es die (polit ischen)  Überzeugungen der St immberecht igten besser widerspiegelt  

als ein Majorzverfahren und deshalb der Vorstellung eines Parlam ents als Repräsentat ion aller 

St im mberecht igten eher entspricht . Die Mitglieder von Parlam enten  werden dem entsprechend 

in a ller  Regel im  Proporz gew ählt .22 Dies gilt  nament lich für den Nat ionalrat23 und die überwie-

gende Mehrzahl der kantonalen Parlamente, darunter den Grossen Rat  des Kantons Bern.24 I m  

Kanton Bern wurde anlässlich der Totalrevision der Kantonsverfassung und des Gem eindegesetzes 

erwogen, den Gem einden das Proporzwahlsystem  verbindlich vorzuschreiben, schliesslich aber auf 

eine solche Vorgabe verzichtet .25 Die Wahl der Mitglieder kom m unaler Parlam ente erfolgt  im  Kan-

ton aber auch ohne solche Vorgabe prakt isch durchwegs im  Proporz.26 

Ein Proporzwahlsystem  wird in der Regel in einen Zusam m enhang m it  polit ischen Parteien  ge-

stellt  und ist  auch im  polit ischen Um feld entwickelt  worden, setzt  aber an sich keineswegs polit i-

sche Parteien ( im  herkömm lichen Sinn)  voraus. Entscheidendes Merkm al des Proporzwahlverfah-

rens ist  vielmehr schlicht  der Grundsatz, dass Wahlvorschläge in Form  von Listen m it  Personen 

eingereicht  werden und dass diesen Listen eine best immte Anzahl Sitze je nach St immenzahl zuge-

teilt  werden. Eine Liste kann grundsätzlich durch eine beliebige Gruppierung ,  nicht  nur durch 

eine polit ische Partei,  eingereicht  werden. I n einer Kirchgemeinde könnte beispielsweise eine Grup-

pe von Personen m it  best im m ten theologischen oder anderweit igen Anliegen, eine Berufsgruppe 

oder ein Kirchenkreis eine Liste m it  Wahlvorschlägen einreichen.   

Typisches Merkm al des Listensystem s im  Proporzverfahren ist  die Möglichkeit ,  dass bei einem  Aus-

scheiden von Behördenm itgliedern best immte Personen – in der Regel die anlässlich der Gesamt-

erneuerungswahl nicht  gewählten Personen m it  dem  besten Ergebnis – in einem  festgelegten Ver-

fahren nachrücken .  Diese Möglichkeit  besteht  im  Fall einer Majorzwahl nicht , weil in diesem  Ver-

fahren ausschliesslich einzelne Personen, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit  zu einer best im m ten 

Gruppierung (Liste)  gewählt  werden. Im  Fall eines Majorzverfahrens m uss bei Vakanzen deshalb in 

der Regel eine Ersatzw ahl stat t finden. Dieser Nachteil wiegt  vor allem  dann schwer, wenn die 

Wahl an der Urne erfolgt , weil Urnenwahlen verhältnism ässig teuer sind. Weniger ins Gewicht  fällt  

dieser Aspekt , wenn Personen an einer Kreisversam m lung gewählt  werden;  solche Versamm lungen 

finden periodisch stat t  und können ohne grossen Aufwand organisiert  werden. 

																																																								
22 Eine Ausnahm e bilden die „Majorzkantone“  Graubünden, Appenzell- I nnerrhoden und (grundsätzlich, sofern 

die Gem einden nichts anderes best imm en)  Appenzell-Ausserrhoden. Ebenfalls eine Ausnahme ist  die Wahl 
der Mitglieder des Ständerats (Art . 56 Abs. 2 Satz 2 KV) , die allerdings die Wahl nicht  eines gesam ten Gre-
m ium s, sondern lediglich der Vert retung des Kantons Bern darstellt .  

23  Art . 149 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft  vom 18. April 1999 (BV;  SR 
101) . 

24  Art . 73 Abs. 1 der Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 (KV;  BSG 101.1) . 
25 Hinweise zur Diskussion während der Vorarbeiten zur KV bei URS BOLZ,  Mater ialien und Kom mentare, in:  

Walter Kälin/ Urs Bolz (Hrsg.) , Handbuch des bernischen Verfassungsrechts, Bern etc. 1995, S. 223ff., 
Art . 115 N 4b. Zur Diskussion vor der Totalrevision des Gemeindegesetzes Tagblat t  des Grossen Rates des 
Kantons Bern1997, S. 973 ff., und Tagblat t  1998, S. 232 ff.  

26  Eine Ausnahm e bildet , neben den Parlam enten von Gesam tkirchgem einden (die allerdings, wie z.B. das 
Parlament  eines Gemeindeverbands, auch nicht  durch die St imm berecht igten gewählt  werden müssen) , das 
Parlament  der Burgergem einde Bern (Grosser Burgerrat ) . 
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Sowohl für ein Majorz-  als auch für ein Proporzsystem  lassen sich Argum ente vort ragen.27 Für ein 

Majorzw ahlverfahren  und gegen Proporzwahlen werden etwa folgende Gründe ins Feld geführt :  

 Weil konkrete Einzelpersonen und nicht  Parteien oder ein „Parteiprogram m “  gewählt  werden, 

werden schliesslich die r icht igen Personen gewählt . 

 Das Majorzverfahren ist  einfacher und dam it  auch billiger als das Proporzwahlverfahren. 

Für ein Proporzw ahlsystem  und gegen Majorzwahlen lassen sich etwa folgende Argum ente an-

führen:  

 Der Grosse Kirchenrat  soll ein Spiegel der Überzeugungen der St im m berecht igten sein. Ein 

Proporzwahlverfahren stellt  sicher, dass diese Überzeugungen im  Grossen Kirchenrat  angem es-

sen vert reten sind. 

 Das Proporzsystem  ist  insbesondere bei der Wahl eines grossen Grem ium s „m inderheiten-

freundlicher“ , weil eine Minderheit  eher als nach einem  Majorzwahlsystem  die Chance hat , dass 

eine Vert retung gewählt  wird.  

 Mit  dem  Proporzverfahren ist  das Nachrücken von Personen nach einem  Ausscheiden gewählter 

Mitglieder geregelt .  Ersatzwahlen während laufender Am tsdauer sind ( in der Regel)  nicht  erfor-

derlich. 

Für die Wahl der Mitglieder des Kleinen Kirchenrats sprechen überwiegend Gründe für eine Ma-

jorzw ahl,  weil in erster Linie geeignete Personen und nicht  Vert reter innen und Vert reter eines 

best im m ten „Program m s“  gewählt  werden sollen. Diese Lösung entspricht  den vorgeschlagenen 

Rahm envorgaben (Planungserklärungen)  im  Schlussbericht  St rukturdialog I I .28 

Für die Wahl der Mitglieder des Grossen Kirchenrats ist  m it  Blick auf die Best im m ung des „ r icht i-

gen“  Wahlverfahrens m it  zu berücksicht igen, ob die Wahl in den Kirchenkreisen ( in den Kirchen-

kreisversam m lungen)  bzw. durch die französischsprachigen Gem eindeangehörigen oder gem ein-

deweit  an der Urne erfolgen soll.  I m  ersten Fall ist  ein Proporzwahlverfahren kaum  um setzbar, weil 

dieses ein eher kom pliziertes Verfahren zur Bildung von Listen (Wahlvorschlägen)  voraussetzt . Ein 

solches System  ist  der Grundidee der „ lebendigen Versam m lung“  auch eher frem d. Dem entspre-

chend sind Wahlen an einer Gem eindeversam m lung soweit  bekannt  ausschliesslich Mehrheitswah-

len. I m  Fall einer gem eindeweiten Urnenwahl besteht  eher als in einem  eher kleinen Wahlkreis ein 

Bedürfnis nach ausgewogener Repräsentat ion verschiedener Haltungen oder I deen, was tendenziell 

eher für ein Proporzwahlverfahren spricht  (und auch dem  Grundsatz entspricht , dass Urnenwahlen 

für die Mitglieder eines Parlam ents weit  überwiegend Proporzwahlen sind) . 

Wird ein Majorzwahlverfahren gewählt , ist  zu entscheiden, ob die Wahl in einem  einzigen W ahl-

gang oder gegebenenfalls in zw ei W ahlgängen  erfolgen soll.  I m  ersten Fall sind die Personen 

m it  dem  besten Ergebnis unabhängig von den Ergebnissen der andern Kandidierenden gewählt . I m  

zweiten Fall sind im  ersten Wahlgang nur Personen gewählt ,  die das absolute Mehr der St im m en 																																																								
27  Grundsätzlich zu den Wahlsystem en im  Zusamm enhang m it  der Wahl des Gem einderats der polit ischen 

Gem einde Köniz das Papier UELI  FRI EDERI CH „Majorz-  oder Proporzwahl für die Mitglieder des Gem einderats 
Köniz? Überlegungen zur m öglichen Ausgestaltung und zu Vor-  und Nachteilen des Mehrheits-  und des Ver-
hältniswahlverfahrens“  vom 4. März 2008, abrufbar unter 
ht tps: / / www.koeniz.ch/ public/ upload/ assets/ 3191/ 2008-09-15_T03_koeniz-
fuenf_Wahlverfahren_Beilage.pdf. 

28  Schlussber icht  „St rukturdialog I I  in der evangelisch- reform ierten Gesam tkirchgem einde Bern“  vom  19. Mai 
2015, S. 43, Lem ma 3. 
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(die Hälfte der St im m en für den bet reffenden Sitz, aufgerundet  auf die nächste ganze Zahl)  er-

reicht  haben. Soweit  auf diesem Weg nicht  alle Sitze besetzt  werden, findet  ein zweiter Wahlgang 

stat t ,  in dem  die (noch)  nicht  gewählten Personen m it  dem  besten Ergebnis verbleiben, üblicher-

weise aber höchstens doppelt  so viele Personen, wie noch Sitze zu besetzen sind. I n der Praxis sind 

zwei Wahlgänge verbreitet . Ein System m it  einem einzigen Wahlgang ist  deut lich weniger aufwän-

dig und erspart  der Kirchgem einde die nicht  unerheblichen Kosten für einen zweiten Wahlgang,29 

gewährleistet  aber auf der andern Seite nicht  unbedingt , dass der wahre Wille der St im m berecht ig-

ten, wie die Bundesverfassung vorschreibt ,30 unverfälscht  zum  Ausdruck kom m t. 

Beispiel:   

65%  der St im m berecht igten wollen unbedingt  eine Frau in eine best im m te Funkt ion 
wählen. Von drei sehr gut  geeigneten Kandidierenden erhalten Frau A 32% , Frau B 
33%  und Herr C 35%  der St immen. Findet  ein einziger Wahlgang stat t , ist  Herr C ge-
wählt , obwohl fast  zwei Drit tel der St imm enden eine Frau wünschen. Finden zwei 
Wahlgänge stat t , bleiben Frau B und Herr C im  Rennen. Will eine Mehrheit  der St im -
m enden nach wie vor unbedingt  eine Frau wählen, wird Frau B gewählt .  

I n der Praxis sind Majorzwahlen m it  einem  einzigen Wahlgang deshalb auch die seltene Ausnahm e. 

Dieses Verfahren kennt  soweit  bekannt  einzig die Stadt  Burgdorf für das Stadtpräsidium  und die 

übrigen Mitglieder des Gemeinderats. 

Fazit  /  Lösungsvorschläge: 

Die Mitglieder des Kleinen Kirchenrats werden im  Majorz gewählt .  

Die Mitglieder des Grossen Kirchenrats werden im  Fall einer Wahl durch die Gesam t-

heit  der St imm berecht igten im  Proporz und im  Fall einer Wahl in den Kirchenkreisen 

bzw. durch die französischsprachigen Gem eindeglieder im  Majorz gewählt .   

Noch zu diskut ieren sein wird, ob eine Majorzwahl in einem  oder in zwei Wahlgängen 

erfolgen soll.   

 

6  W eitere Anm erkungen 

6 .1  Präsidium  

Parlam ente konst ituieren sich in aller Regel selbst . Gründe für ein Abweichen von dieser Regel 

wären im  vorliegenden Fall nicht  ersicht lich. Eine Wahl des Präsidium s käm e jedenfalls nur ernst -

haft  in Bet racht , wenn die Mitglieder oder zum indest  das Präsidium  nicht  in den Kirchenkreisen 

bzw. durch die französischsprachigen Gem eindeglieder, sondern durch die Gesam theit  der St im m -

berecht igten gewählt  werden.  

Wie erwähnt  käm e aus recht licher Sicht  an sich auch eine Selbstkonst ituierung des Kleinen 

Kirchenrats in Bet racht . I n der Praxis wird indes soweit  bekannt  ausnahm slos auch das Präsidium  

der kom m unalen Exekut ive durch die St im m berecht igten gewählt . Diese Lösung dürfte sich insbe-

sondere dann aufdrängen, wenn für das Präsidium  ein Vollam t  oder ein anderes best im m tes Pen-																																																								
29  Diese Kosten dürften sich für die Kirchgemeinde Bern in der Grössenordnung von 50'000 bis 100'000 Fran-

ken bewegen. 
30  Art . 34 Abs. 2 BV. 
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sum  (z.B. 50 Prozent )  und für die übrigen Mitglieder des Kleinen Kirchenrats ein Nebenam t  vorge-

sehen werden sollte. Ein solches „privilegiertes“  Präsidium  bedarf einer demokrat ischen Legit imat i-

on. 

 

6 .2  Behördliche W ahlvorschläge 

Behördliche Wahlvorschläge und -em pfehlungen sind in Kirchgem einden verbreitet , aber recht lich 

grundsätzlich heikel.  Eine akt ive behördliche Einflussnahm e auf Wahlen im  Sinn einer eigent lichen 

Wahlpropaganda ist  nach einhelliger Lehre und Rechtsprechung prinzipiell unzulässig, weil den 

Behörden in dieser Hinsicht  – anders als möglicherweise bei Sachabst immungen31 – keine Bera-

tungsfunkt ion zukom m t.32 Ein System , wonach nur eine best im m te Behörde, beispielsweise eine 

„Nom inat ionskom m ission“ , gült ige Wahlvorschläge unterbreiten kann, wäre nicht  zulässig. Wird 

eine Kirchgem einde in Kirchenkreise unterteilt  und sollen die Kirchenkreise über substanzielle Mit -

wirkungsrechte verfügen, erscheint  es indes prim a vista nicht  ausgeschlossen, dass neben einer 

best im m ten Anzahl St imm berecht igter z.B. auch Kreiskom m issionen als die Vert retungen einer 

„Unterabteilung“ 33 der Kirchgem einde Wahlvorschläge m it  Personen aus ihrem Kirchenkreis unter-

breiten können.34 

Fazit  /  Lösungsvorschläge: 

Der Grosse Kirchenrat  wählt  sein Präsidium  selbst . Die St imm berecht igten wählen das 

Präsidium  des Kleinen Kirchenrats. 

Auf die Möglichkeit  behördlicher Wahlvorschläge wird, allenfalls m it  Ausnahme von 

Vorschlägen der Kirchenkreise bzw. der französischsprachigen Gem eindeglieder im  Fall 

einer Urnenwahl der Mitglieder des Grossen Kirchenrats durch die Gesam theit  der 

St im m berecht igten, verzichtet . 

 

 

27.2.2017 /  uf 

Genehm igt  durch Projektkom m ission 

																																																								
31  Zu den Unterschieden zwischen Abst im mungen zu Sachgeschäften und Wahlen z.B. JEANNE RAMSEYER,  Zur 

Problem at ik der behördlichen I nform at ion im  Vorfeld von Wahlen und Abst im m ungen, Basel/ Frankfur t  a.M. 
1992, passim . 

32  ULRI CH HÄFELI N/ WALTER HALLER/ HELEN KELLER,  Schweizerisches Bundesstaatsrecht , 8. Auflage, Zürich/ Basel/  
Genf 2012, S. 445. Vgl. dazu etwa BGE 113 I a 291 E. 3b S. 295 ff. und 118 I a 259 E. 4b S. 265 f. 

33  „Unterabteilung“  ist  in diesem Zusam m enhang nicht  im  Sinn einer besonderen gem einderecht lichen Körper-
schaft  nach Art . 123 ff. GG, sondern im  „untechnischen“  Sinn von Art . 13 KG zu verstehen. 

34  Die Zulässigkeit  einer solchen Regelung wäre m it  dem  AGR noch zu k lären. 


